
Stadt
Landkreis

Mahlberg
Ortenaukreis

Allgemeine Stq4Ëggglq!!ypg$gqtzyng.für die Alt
stadt Mahlberg

Gesetzliche Grundlagen fur die Stadtgestaltungs-
satzung der Stadt Mah].berg bi.Idea:
$ 111 Abs. l Nr. l und 2 Landesbauordnung -LBO-
fUr Baden-Württemberg in der Fassung vom 20.6.72
(Ges.BI.S. 351) i.n Verbindung mi.t $ 2 Abs. 5 bls
9, $ 9 Abs. 5, dle $$ 12 und 13 des BBauG vom

23. Juni 1960 (BGBI. l s. 341) in der Fassung"vuia
18. August 1976(BGBI.l S. 2256)und $ 4 der Ge-
mei.ndeordnung fur BadennWürttemberg vom 22. 12 . 75

(Ges.BI.1976 S. l,ber.S.408) in der derzeit gUI
bißen Fassung.

Aufgrund dieser Berti.mmungen erläßt der Gemei.nde
rat mit Beschluß vom 25.11.1976 folgende Satzung
als ört].lebe Bauvorschrlft zum Schutze der Alt
stadt, die von öbesonderer geschichtlicher, ktlnst-
lerlscher und städtebaulicher Bedeutung Ist.
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$ 1
GeltungsberQlgb

l Der Ge].tungsberei.ch der Satzung umfasst folgende
Straßen und P].ätze
Bromergasse, Roßmarkt , Stadtgrabenstraße , Linden
straße, Hinter den Häfen, Vassergar'tenstraße,
Unterburgstraße, Kar].-Kronen
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2.) Der Geltungsbereich der Satzung Ist Im Lage-
plan vom 25.11.1976 dargeste].]t. Di.esel Plan
[st Bestandtei.]. dieser Satzung.

Allgemei.ne An:foz'derunaen

Bauliche Maßnahmen, auch Instandsetzungen und
Unterhaltungsarbeiten haben bezüg].ich der Vferk

stoffwahl , Farbgebung, Konstruktion und Gestal-
tung ihrer räumlichen Gliederung der Erha].tung
und Weiterentwick].ung des Stadtblldes zu di.eden.

Ein so].cher städtebau].scher Zusammenhang Ist un-
bedingt zu gewährleisten durch

1. di.e Erhaltung der durch l<lni.clce, Vor- und Rtlck
sprünge der einze].nen Haus=fronten Jewei.Is nach
den gegebenen verschiedenen Gi'undstücksbreiten
bewg.akten Lebende.gkeit und Untergliederung der
e[nze[nen Straßen- und P].atzräume ,

2. d]e Erhaltung des grundsätze.lehen Baucharaliters
der Gebäude, bel denen di.e geschlossenen Wand

f].ächen gegenüber den Fensterf].ächen überwiegen,

3. di.e Erha].tung der Geschlossenhei.t, Maßstäbllch
keit und Ei.nheitli.chkei.t der l)achlandschaft
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$ 3
Pp bggß:tgltyng

l Dächer sind als geneigte Dächer mlt 40o bls
60u Dachnelgung auszuführen.
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2. D]e Traufhöhen benachbbarter Gebäude so].len von
einander abweichen. Dazu këinnen bei gleicher
Geschosszah]. Kni.estöcke zugelassen oder vorge-
schrieben werden.

(3) Dachoin8chnitto und liegende DachfenBter si.nd nur auf nicht
vom öffentlichen Vox'kohrsraum aus sichtbar'en Dachflächon
zulässlg. Dor Abstand der Aufbauten und Elnschtli.übte von dor
Giobelwand muß mindestens 2 m betragen. Auf don dem öffent
lichen Verkohrsraum abgowandten Dachflächen sind auch liegende
Dachfonster bis zu einem' Größe von 2 qm und Je Dachfläche
hö ohs tons 2 Fenster zuläs sig.
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Die Dachdeckung ist nur mit naturfarbenem
Zlegelmaterlal auszuführen.
Werden Gebäude geändert oder erneuert, J.st nach
Möglichkeit die bisherige Firstri.chtung und Dach
nei.dung beizubehalten. Ausnahmen sollen nur zu
gelassen werden, werun di.e straßen- und platz-
raumbi.Idenden Baufluchten und some.t die seit
hedge Raumwirkung nicht beeinträchtigt werden.

}

$ 4
Fa s sadenge sta ].t\ln

l Die bestehenden Proportionen und Gliederungen
der Fassaden sind bei.zubehal.ten. Im Regelfall
ist a].s Fassadengrundform di.e ortstibllche Lacht
fassade mit rechteckigen stehenden Einzelfenstern.
bei.zubehalten.

Ö



4 -

2. Schaufenster sind nur Im Erdgeschoß zulässlg und
Ln Größe und Propolttlon auf das Gebäude und
seinen Maßstab abzustimmen. Dabei Ist eine GIJ.e-

derwlg der Fläche einzuhalten, dle dem hlsto
Fischen, statischen KonstruktlonssysteDÜ entspricht.
Sle Blassen Br'Ustungen oder Sockel erhalten und sind
entsprechend der Gestaltung der Obergeschosse nlt
deut].Ich ablesbaren Frei.].ein zu unterglledern.

). Tore sind in Holzbauwei.se hez'zustellen opel' mlt
Ho].z zu verk].emden

4. Türen, Fensterrahmen und Schaufensterrahmen sind
aus }lo].z oder anderen nicht g].änzenden }4aterlali.-
en bberzuste].len. Fenster, dle breiter als 90 cm

sind. sind zwe]f].Uge].Ig auszub]].den und nach 14äg-

].lchkelt pro Fltlgel EBIT mindestens einer" Sprossung
zu versehen.
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Sind Fenster Eilt Klappläden vorhanden. so sind dle
K].app].äden beizubehalten.

5. Voi'dächer und Balkone dill'fen an den Straßenrronten
nicht neu errichtet werden

6. Fachwerke massen erhalten werdend Ausfachungen
s:l.nd zu verputzen. Unter Putz liegende Fachwerke

sind möglichst freizulegen. F'üi' die Außenhaut
von Gebäuden Ist Putz zu verwenden. G].aue und
glänzende abel'flächen sowie Verkleidungen aus
scblndo[n und P].übten sind unzu].ässlg.
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$ 5
Farbgesta].tung der gebëy4e

1. Bei. Farbgebungen an Neubauten nach Ren(ivie -
lungen und bei Pflege vorhandener Gebäude Ist
besonders Rücksi.cht auf dle Gesamtwirlcung des
Straßen- oder Platzraumes , dome.ni.elende Ge-

bäude und unlnitte].bare Nachbarhäuser sowie
auf dle einzelnen Arche.telcturtei.le zu nehmen.

2. Dle Baukörper meissen farblich voneinander ab
gesetzt werden.

$ 6
Werbean].ages

V/erbeanlagen und Automaten si.nd nur an der Stätte
der Leistung zulässig. Si.e sind auf die Erdge-
schoßzone zu beschrËinken. Di.e Aufstellung, das
Versetzen, das Anbringen oder Ente:ev'nen der
V/erbeanlagen bzlr/. Automaten ist genehmi.gungs-

pflichtig.
Unzulässlg sind }rerbeanlagen und Automaten, wenn

a) zu ei.ner Häuftmg am einzelnen Bauwerl{ führen,
der Maßstäblichkeit des ei.nzelnen Baukörpers
nicht entsprechen , ungeordnet angebracht
wei'(leni o(ier'

b) vresentliche Baugb.eder oder einzelne Bau-
ten.le (z.B. Geslmse, Erker, Pfeiler) beet.n-
trächtlgen, tlberschnei.den oder verdeckten,

c) dle Wi.rkung von lCunst- oder l<ulturdenkmälern,
(z.B. Brummen) und dei'Blei.chen beeinträch-
tigen, .
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d) als Leuchtschriften und -zei.chen in auf-
dri.ngli.cher Form, Farbe und Leuchtkraft
vor und al] den Hauswänden angebracht wuer-

den sollen. \'/erbungen in Form von hi.nter-
leuchteten Ei.nzelbuchstaben sind zulässi.g.
V/erbean[agen i.n senkrechten Buchstabenfo].ge ,

mlt unterbrochenen Schriftzug und solche
mi.t \'/echse]scha]tung si.nd ebenfa]].s nicht
zu].ä ssig .

Automaten und Schaukästen sind i.n der Rege]. nur
i.n Gebäudenlsohen , F'absagen oder als Bestand
tei.].e von Schaufensteranlagen zulässig. Si.e
dürfen in den öffentli.chen Verkehrsraum nicht
hineinragen. Ausnahmen lcörmen i.m Ei.nzelfall zuge
lassen werden, v/eien si.e der Gestaltung des Stadt
bi].des ni.cht zuwi.verlaufen und Verkehrsbelange
nicht beelnträchti.gt werden.

Verfallrensvorschriften

l Gemäß $ 111 Abs. 2 LBO wi.rd bestimmt, daß fUr
genehm[gungsfrei.e bauliche An].aßen, ausgenom-
men Gebäude nach $ 89 Abs. l Nr. l LBO. soweit
ni.cht Be].auge des Natur- oder Landschafts
schutes bbeei.nträchti.gt sind, ei.ne Genehmi.-
gang erforderlich i.st.
Dle Baurechtsbehörde kann bei Neubauten, Vfle
deraufbauten, Renovati.onen , Instandsetzungen
und Unterhaltungsal'bei.ten besondere Nachweise
und Planunter].Üben verlangen. Besondere Nach-
weise sind i.nsbesondere Darste]].urigen der Nach

bargebäude , Farbs]cizzen und Darste].lungen von

Details. +
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Zu'K]derhand].fingen gegen dle Vorschriften di.esel
Satzung kölner nach $ 112 LBO mlt el.ner Geldbuße

geahndet werden.

$ 9

Bestandteile.dQn

d Bostandtel].o dieser' Satzung sind

texdli.che Festsetzungen(Satzung)
Label?lan :-

Liste der Ku].turdenlmäler und exisemblebll
dezxde Gebäudegruppen

$ 10
Inkrafttreten

Die Satzung tritt mi.t dem Tage der amtlichen
Bekanzltmacbung der Genebnigung in Kraft .

/J

Mahl.borg, den 13. Mn1 1977
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Auflagen zu Solarmodul auf Dachflächen im Historischen Ortskern

Der Gemeinderat beschloss am 20.12.2007 keine generelle Regelung zu treffen, da
die Stadt Mahlberg eine sehr differenzierte DachlandschaR im Historischen Ortskern
hata

Solaranlagen im Historischen Ortskern sind
genehmigungspflichtig.

nach der Stadtgestaltungssabung

Entsprechende Genehmigungsanträge werden mit dem Denkmalsamt im Einzelfall

abgestimmt. Dabei sollte die Entscheidung nach folgenden Grundsäuen e#olgen:

l
2.

3.

4.
5.

Die Solarmodule dünen nicht von öffentlicher Verkehrsfläche aus sichtbar sein
Die Solarmodule müssen in dle Dachfläche integriert sein.
Die Solarmodule dünen nicht aus glänzenden Materialien bestehen.
Die Solarmodule dürfen max. 10 % einer Dachfläche bedecken.

Dle Solarmodule müssen in einer Ebene mit der Dachfläche liegen.}
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Städtebauliche Sanierungsmaflnahme Mahlberg Ortenaukmis

l Geltungsbereich eier Gestaltungssatzung
\:l M l :lSOO

Landsiedlung Baden-W(irklembrg Gmbh Stuttgart 1976
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